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AUSW ÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

der Beilagen zu den Stenographiscllcn Protokollen des Nationalrates 

Xv.. Gesetzgebullgspcriode . 

WiSXl 9 am 270 November 1979 

An den 

138/AB 

1979 -12- 0 Ir 
zu -1ft6/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DiploVwoDroSTIX und 

Genossen richteten am 290 Oktober 1979 unter der Nro 176/J 
,an mich eine schriftliche Anfrage~betreffend Wiedereinfüh= 
rang des SV-Zwanges gegenübe~ Südafrika 9 welche den folgen= 
den Wortlaut hat: 

0'10 Wie weit sind die mit Südafrika geführten Verhand.." 

lungen über ein Abkommen betreffend die Gebührenfreiheit der 
Sichtvermerke bisher gediehen 9 bzwo bis wann ist mit dem 
'Abschluß zu rechnen '/ 

20 Wird bei diesen Verhandlungen = im Sinne einer wün~ 
sehenswerten zusätzlichen Erleichterung = auch die Möglich= 
keit ~ines für die mehrmalige Einreis® gültigen Visums in 
Erwägung gezogen 1" 

Ich beehre mich 9 diese Anfrage ~ie folgt zu beant~orteng 
~Zu 1o~ Der Entwurf des mit Südafrika grundsätzlich in 

Aussicht genommenen Abkommens über die Befreiung von den 
Sichtvermerksgebühren ist derzeit noch Gegenstand von Bera= 
tungen mit dem Bundeskanzl@ramt und dem Bundesministerium für 
Finanzeno Die Befassung dieser beiden Ressorts ist deshalb 
erforderlich~ da sich die Befreiung von Gebühren~ vor allem 
im Interesse der österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft 9 

auf sämtliche sowohl an einer Vertretungsbehörde im Ausland 
als auch im Inland - etwa bei Sichtvermerks-Erteilung an der 
Grenze = anfallenden Gebühren und Abgaben (Eingabs- und Aus .... 
fertigungsgebühr gemäß Gebührengesetz 9 Bundesverwaltungsab= 
gabe gemäß Bundesverwaltungsabgabenverordnung~ Konsularge= 
bühr nach dem Konsulargebührengesetz) beziehen sollo Es ist 
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damit zu rechnen 9 daß die innerstaatliche Abstimmung des 
Abkommensentwurfes in den nächsten Wochen abgeschlossen 
werden kanne-Im Anschluß daran wird es der südafrikanischen 
Seite zur Stellungnahme übermittelt werden., Mit dem Ab­
schluß eines Abkommens dürfte 9 soweit dies derzeit beur­
teilt werden kann 9 noch vor Beginn der Sommersaison 1980 
zu rechnen seine Allerdings bedarf es dazu auch der Geneh­
migung des Nationalrates gemäß Artikel 50 B=VG 9 weil das 
Abkommen in einigen seiner Bestimmungen gesetzesändernd 
sein wirdo Die Botschaft der Republik Südafrika in Wien wird 
vom Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten über 
den Stand der Angelegenheit laufend in!ormierto 

Zu 20g Im Sinne des Wunsches des Bundesministeriums 
für Inneres~ daß z-wecks Verwaltungsvereinfachung möglichst 
generell Sichtvermerke für mehrere Einreisen erteilt werden, 
ist in Aussicht genommen 9 in das Abkommen eine Bestimmung 
aufzunehmen, daß Sichtvermerke auch für mehrere Einreisen 
gebührenfrei ausgestellt werden könneno" 

Der Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten: 
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